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52. Wahlbekanntmachung  

 

1. Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen  
Bundestag statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde ist in 52 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
vom 16.08.2017 bis 03.09.2017 übersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu 
wählen hat.  
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
um 16.00 Uhr im Rathaus der Kreisstadt Unna, Rathausplatz 1, 59423 
und in den Räumen des Ringhotels Katharinen-Hof, Bahnhofstraße 49, 
59423 Unna zusammen.  
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler 
haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei   
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 

Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeich-
nung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung 

der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch die-
ser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelasse-
nen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für 
die Kennzeichnung. 
 

Der Wähler gibt   
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
  
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 
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und seine Zweitstimme in der Weise, 
  
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlrau-
mes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der 
Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In 
der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahl-

kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises oder 

 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spä-
testens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persön-
lich ausüben (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes). 

 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-

beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
Unna, 24.08.2017 
 
gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 

 
 

Abl.KrStUN 20 – 52 / 28. August 2017 
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53. Bekanntmachung 

über den Ablauf von Ruhe- und Nutzungszeiten an Reihengrabstätten 

 

Die Kreisstadt Unna gibt hiermit öffentlich bekannt, dass die Ruhezeit    
gemäß § 9 der Friedhofssatzung der Kreisstadt Unna an den nachfolgend 
aufgeführten Reihengrabstätten abgelaufen ist. Das Abräumen von Rei-
hengrabfeldern ist drei Monate vorher öffentlich bekanntzumachen. Eine 
schriftliche Benachrichtigung erfolgt nicht. Alle nach Ablauf der gesetzten 
Frist nicht abgeräumten baulichen Anlagen gehen entschädigungslos in das 
Eigentum der Kreisstadt über. 

 

Wahlgrabstätten mit abgelaufenen Nutzungs- und Ruherechten, deren teil-
weise unbekannte Nutzungsberechtigte keine Verlängerung bei der Fried-
hofsverwaltung beantragt haben, gelten als an die Kreisstadt Unna zurück-
gegebene Grabstätten. Wahlgrabstätten deren Nutzungszeit bis zum 
15.12.2017 nicht verlängert wurde gehen an die Kreisstadt Unna zurück. 

 

Die auf den Grabstätten vorhandenen Bepflanzungen sowie alle übrigen 
Gegenstände gehen gemäß § 23 Absatz 2 in Verbindung mit § 18 der Sat-
zung für das Friedhofs- und Bestattungswesen der Kreisstadt Unna vom 
01.06.2010 in das Eigentum der Stadt über. 

 
Friedhof Unna-Afferde 

Grabstättenbezeichnung Grabstättenname 

RG0089 Wagner 

RG0090 Szidat 

 

Friedhof Unna-Niedermassen 

Grabstättenbezeichnung Grabstättenname 

RG0313 Loer 

RG0314 Sliwka 

RG0315 Hahne 

 

Friedhof Unna-Obermassen 

Grabstättenbezeichnung Grabstättenname 

RG0042 Liebig 

 

Südfriedhof Unna 

Grabstättenbezeichnung Grabstättenname 

I/UR0145 Herrmann 

OFII/RG6567 Metzrath 

OFII/RG6568 Czerepski 

OFII/RG6569 Osada 

OFII/RG6571 Naffin 

OFII/RG6573 Nawrath 

Nähere Auskünfte erteilen die Stadtbetriebe Unna, Friedhofsverwaltung. 
 
Abl. KrStUN 20 – 53 / 28. August 2017 
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54. Bekanntmachung  

zur Herrichtung und Pflege vernachlässigter Grabstätten 

 

Die Kreisstadt Unna fordert hiermit die Nutzungsberechtigten auf, die nach-
folgend aufgeführten, seit längerer Zeit nicht gepflegten Grabstätten mög-
lichst bald zu reinigen und weiterhin zu pflegen.  
 
Grabstätten mit bestehenden Nutzungsrechten, die sich am 15.12.2017 
nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden, gehen an die Kreis-
stadt Unna zurück. 
  
Die auf den Grabstätten vorhandenen Bepflanzungen sowie alle übrigen 
Gegenstände gehen gemäß § 23 Absatz 2 in Verbindung mit § 18 der Sat-
zung für das Friedhofs- und Bestattungswesen der Kreisstadt Unna vom 
01.06.2010 in das Eigentum der Stadt über. 
 

Unna Afferde 

Grabstättenbezeichnung Grabstättenname 

B/002/015-016 Faber 

E/004/001-001 Neumann 

 
 

Unna Obermassen 

Grabstättenbezeichnung Grabstättenname 

B/006/004 Klönne 

RG0055 Schimmek 

RG0056 Reinecke 

Unna Niedermassen 

Grabstättenbezeichnung Grabstättenname 

A/011/008-009 Deifuß 

B/010/012-014 Schnier 

D/015/001-002 Nicht bekannt 

F/UW0023 Vogt 

K/015/001 Krohn 

K/015/007-008 Hering 

RG0345 Jung 

RG0346 Proske 

RG0352 Pudel 

RG0355 Kaminski 

RG0380 Pals 

RG0416 Nowack 

 
 

Südfriedhof Unna 

Grabstättenbezeichnung Grabstättenname 

A/H019h/512 Altenstein 

B/UW0221 Markewitz 

B/UW0158 Kämper 

E/UW0296 Bolle 
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E/UW0289 Frigge 

E/H009f/1507 Kaehlert/Scholler 

I/W008i/1864 Lampersbach 

K/UR0231 Engelhardt 

OFI/RG6955 Heyn 

OFI/RG7026 Gaertner 

OFII/NR011 Dröge 

 
Nähere Auskünfte erteilen die Stadtbetriebe Unna, Friedhofsverwaltung. 

 

Abl.KrStUN 20 – 54 / 28. August 2017 
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55. Bekanntmachung  

 
Einziehung von Verkehrsflächen  
hier: „Am Kastanienhof“ (Teilfläche) 
 
Der Rat der Kreisstadt Unna hat am 06.07.2017 beschlossen: 
 

Die im anliegenden Lageplan kenntlich gemachte öffentliche Teilfläche 
der Gemeindestraße „Am Kastanienhof“ wird aufgrund entfallener  
Verkehrsbedeutung dem öffentlichen Gemeingebrauch entzogen und 
gemäß § 7 Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) in der z. Z. gültigen Fassung eingezogen. 

 
Anlage: Lageplan 

 
Die Einziehung wird zum 01.09.2017 wirksam. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Einziehungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach  
öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben werden. 
Die Klage ist vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 
3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der 
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungs-
gerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO 
VG/FG) vom 07. November 2012 (GV.NRW. Ausgabe 2012 Nr. 30 vom 
30.11.2012, S. 547 – 554) zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden  
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene  
Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift/Kopie beigefügt werden. 
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten  
versäumt werden sollte, so würde deren/dessen Verschulden der/dem  
Klageführer/in zugerechnet werden. 
 
Unna, 09.08.2017 
 
KREISSTADT UNNA 
Der Bürgermeister 
als Straßenbaubehörde 

 

gez. Werner Kolter 

 

 

 

 

 



158 

 
 

 

 

 

 

Abl.KrStUN 20 – 55 / 28. August 2017 

 


